
Verbandssatzung 
des Wasserzweckverbandes „Bastei“ (WZV „Bastei“) 

 
auf der Grundlage von §§ 61 Abs. 1 in Verbindung mit 26 Abs. 1 und Abs. 3 des Sächsischen Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 
(SächsGVBl. S. 270), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) ge-
ändert worden ist, hat die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Bastei“ am 
18.11.2025 folgende Neufassung der Verbandssatzung beschlossen: 
 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 Verbandsmitglieder, Name und Sitz des Verbandes 
 

(1) Der Zweckverband führt den Namen Wasserzweckverband „Bastei“. Er hat seinen Sitz in 
01847 Lohmen und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Verbandsmitglieder sind:  die Gemeinde Lohmen 

die Stadt Stadt Wehlen 
 
(2) Die Aufnahme weiterer Mitglieder bedarf des Beschlusses der Verbandsversammlung. 
 
 
 

§ 2 Räumlicher Wirkungskreis 
 

Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Gemeinde Lohmen und 
der Stadt Stadt Wehlen außer deren Ortsteil Pötzscha. 
 
 
 

§ 3 Aufgaben des Verbandes 
 
(1) Dem Zweckverband obliegen die gesetzlichen Pflichtaufgaben der öffentlichen Wasserversor-

gung nach den §§ 42 und 43 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) im Verbandsge-
biet und der öffentlichen Abwasserbeseitigung nach § 50 Abs. 1 SächsWG im Gebiet der Ge-
meinde Lohmen. Er nimmt in diesem Zusammenhang alle Rechte und Pflichten der Verbands-
mitglieder ohne Einschränkung war. Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufga-
ben Dritter bedienen. 
 

(2) Der Zweckverband plant, errichtet, betreibt, unterhält und erweitert alle für die Erfüllung der 
Aufgaben nach Absatz 1 erforderlichen Anlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik, umweltrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, den behördlichen Auf-
lagen und Anordnungen sowie nach den Bestimmungen des Kommunalrechts. Gleiches gilt 
für die Beseitigung von Anlagen im Falle ihrer Stilllegung. Diese Verbandssatzung und die auf 
ihrer Grundlage erlassenen Fachsatzungen vermitteln keinen Anspruch auf die Herstellung, 
die Änderung oder die Beseitigung öffentlicher Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung.  
 

(3) Die Verbandsmitglieder übertragen unter Beachtung des Absatzes 1 dem Zweckverband das 
Eigentum der in ihrer Rechtsträgerschaft stehenden und bereits fertiggestellten Wasserversor-
gungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, sofern diese Anlagen zur Erfüllung der gesetzli-
chen Pflichtaufgaben der Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung erforderlich sind.  
 

(4) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht. Er dient ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 

 
 














